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 www.kinderschutz-ohv.de

> Medizinische Kinderschutzhotline 
(für Angehörige von Heilberufen bei 
Verdacht auf Kindesmisshandlung) 
    0800 1921000 (rund um die Uhr) 
www.kinderschutzhotline.de

> Eine aktuelle Liste der insoweit erfahrenen 
Fachkräfte sowie weitere Informationen zum 
Kinderschutz finden sie unter: 

Ihre Ansprechpartner bei Verdacht auf Kindes-
wohlgefährdung:

Wir unterstützen Sie gern!

Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an: 

> Fachbereich Jugend (Jugendamt Oberhavel)
Kinderschutzkoordination
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg
Diana.Grothe@oberhavel.de
     Diana Grothe: 03301 601-499

Sie haben die begründete Sorge einer Kindeswohl-
gefährdung und wünschen Beratung und Unter-
stützung? Das kostenlose Beratungssystem des Ju-
gendamtes mit ausgebildeten insoweit erfahrenen 
Fachkräften der freien Träger der Jugendhilfe ist gern 
für Sie da. 

Richtig handeln 
bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Informationen für Fachkräfte

Notizen: 



orange: c 0, m 60, y 100, k 0!!!
Achtung, kam sehr rot beim Druck

Aus Ihrer beruflichen Praxis kennen Sie sicherlich Si-
tuationen wie diese: Ein Kind macht einen verstörten 
oder vernachlässigten Eindruck, erzählt von Übergrif-
fen, weist starke Entwicklungsverzögerungen auf 
oder hat massive Verletzungen. 

Solche Situationen und Erlebnisse geben den betrof-
fenen Fachkräften verständlicherweise Anlass zur 
Sorge und führen mit unter zu Verunsicherungen. 
Ihnen gehen Fragen durch den Kopf wie: 

> Wie spreche ich meine Sorge um 
das Kind oder den Jugendlichen an? 

> Sind meine Beobachtungen tatsächlich 
Signale für eine Kindeswohlgefährdung? 

> Mit wem spreche ich zuerst? 

> Wann und wie informiere ich das Jugendamt?

Die Frage, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt 
und worin sie besteht, sollte im direkten Dialog 
sowohl mit den Eltern als auch mit dem Kind 
besprochen werden. Dies ist für Sie eine äußerst 
schwierige Situation, in der wir Sie nicht allein lassen. 

Sie haben – wie alle, die beruflich in Kontakt mit Kin-
dern und Jugendlichen stehen und dem Kinderschutz 
besonders verpflichtet sind – einen Rechtsanspruch 
auf Beratung (§§ 8a und 8b  SGB VIII, § 4  KKG).

Kindeswohlgefährdung:
viele Fragen – und dann?

> Erzieherinnen und Erzieher

> Kindertagespflegepersonen

> Sozialarbeiterinnen und -arbeiter

> Sozialpädagoginnen und –pädagogen

> Lehrerinnen und Lehrer

> Ärztinnen und Ärzte

> Hebammen und Angehörige anderer 
Heilberufe

> Berufspsychologinnen und –psychologen

> Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugend-
beraterinnen und -berater 

> Beraterinnen und Berater von Sucht- und 
Schwangerenberatungsstellen

Wer kann sich beraten lassen? 

Ein Beratungsgespräch bietet zunächst eine gute 
Hilfe, Risiken einer möglichen Kindeswohlgefähr-
dung nicht zu unter- oder zu überschätzen und die 
Symptome der Kinder angemessen zu interpretie-
ren. 

Gemeinsam untersuchen Sie die Bedingungen des 
Lebensumfeldes und erörtern notwendige Hilfen. 
Gemeinsam überlegen Sie aber auch, wer im 
Bedarfsfall wie Kontakt zu den Beteiligten auf-
nimmt und wie Sie sich optimal auf die Gespräche 
mit den Betroffenen vorbereiten können. 

wohlgefährdung fachliche Hilfe und fallbezogene 
Unterstützung von insoweit erfahrenen Fachkräf-
ten bekommen. 

Die Beratung erfolgt anonymisiert und kann 
einmalig oder als fachliche Begleitung über 
mehrere Gespräche erfolgen. Finanziert wird sie 
über das Jugendamt. Im Landkreis Oberhavel sind 
diese Fachkräfte besonders qualifiziert, verfügen 
über fundiertes Fachwissen und eine langjährige 
Erfahrung in der Jugendhilfe.

Gemeinsam Wege finden!

Bitte scheuen Sie sich nicht, 
die Angebote anzunehmen! 

„Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder 
Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung 
einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber 
dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf 
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.“  
(§ 8b  SGB VIII (1))

Das Jugendamt hat in Kooperation mit den freien 
Trägern der Jugendhilfe ein Beratungssystem entwi-
ckelt, über das Sie bei dem Verdacht einer Kindes-


